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5/2007  Info vom 16. April 2007 

Dreijährige Wartefrist  
für Versorgungsbezüge aus 
dem Beförderungsamt ist  
verfassungswidrig!   

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 20. März 2007 die Warte-
frist von drei Jahren für Versorgungsbezüge aus dem Beförderungsamt für ver-
fassungswidrig erklärt. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts führt 
im Beschluss (Az: 2 BvL 11/04) aus, dass im Hinblick auf die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums das Ruhegehalt unter Wahrung des Leis-
tungsprinzips und Anerkennung aller Beförderungen aus dem letzten Amt zu 
berechnen ist. Die in einer Beförderung liegende Anerkennung sei nicht nur auf 
den Beamten im Dienst bezogen, sondern müsse sich auch auf sein Ruhegehalt 
auswirken. Dieser Grundsatz der Versorgung aus dem letzten Amt gelte jedoch 
nicht uneingeschränkt; Voraussetzung sei ein Mindestmaß an nachhaltiger, 
dem Amt entsprechender Dienstleistung.  

Die Ausdehnung der Wartefrist auf drei Jahre sieht das Bundesverfassungsgericht als mit Art. 33 
Abs. 5 GG unvereinbar an. Die Regelung modifiziere den Grundsatz der amtsgemäßen Versorgung 
nicht mehr, sondern verändere ihn grundlegend. Das Anliegen, Gefälligkeitsbeförderungen zu ver-
hindern und dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine allzu kurze Dienstzeit dem in Reichweite 
des Ruhestands Beförderten nicht mehr die Möglichkeit biete, eine hinreichende Leistung im Be-
förderungsamt zu erbringen, ließe eine Erstreckung der Frist auf zwei Jahre gerade noch zu. Eine 
weitere Ausdehnung könne im Hinblick darauf, dass dem Beamten aufgrund hergebrachter Struk-
turprinzipien die Versorgung aus dem letzten Amt verfassungsrechtlich gewährleistet sei, nicht 
mehr gerechtfertigt werden.  

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erfolgte nach einer Vorlage des Verwaltungsge-
richts Greifswald aus dem Jahr 2004. 

Der Beschluss erklärt die in § 5 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG von zwei auf drei Jahre verlängerte War-
tezeit für die Besoldung aus dem letzten Amt für nichtig. Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der 
Bekanntgabe dieser Entscheidung bereits bestandskräftige Versorgungsfestsetzungsbescheide nicht 
berührt sind.     
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